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Verordnungen

88. Studienbeihilfeordnung für Ständige Diakone und Diakonatsbewer­
ber in der Erzdiözese München und Freising (Amtsblatt 1975, S. 338); 
hier: Änderung

Gemäß Beschluß der Ordinariatssitzung vom 29.01.1991 erhält Abschn. I 
Abs. B Ziff. 1 b) der Studienbeihilfeordnung für Ständige Diakone und Dia­
konatsbewerber in der Erzdiözese München und Freising mit Wirkung vom 
01.01.1991 folgende Fassung;
„£in Diakonatsbewerber für den hauptberuflichen Dienst wird Angestellter 
der Erzdiözese und bezieht unter Anrechnung eventueller Förderungsmittel 
nach dem Berufsförderungsgesetz oder eventuell anderer öffentlicher Mittel 
ein. Ausbildungsgehalt, das der Vergütung für hauptberufliche Ständige Dia- 
kome nach den §§ 2 und 3 der Besoldungsordnung für Ständige Diakone ent- 
spiricht.

Für den ledigen Diakonatsbewerber wird diese Vergütung um 20% ge- 
küjrzt.
Der Diakonatsbewerber wird zur Sozialversicherung und Beihilfeversiche- 
ruing angemeldet."

89, Erneuerung eines Pfarrsiegels

In letzter Zeit werden des öfteren Pfarrämter von Firmen aufgesucht, die 
eine Erneuerung der Pfarrsiegel anbieten.
Im Zusammenhang damit wird darauf hingewiesen, daß die Erneuerung ei­
nes Pfarrsiegels durch das Erzbischöfliche Ordinariat genehmigungspflichtig
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